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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) über die Nutzung des Fitnessrau-
mes des TSV Oeversee von 1920 e.V. 
 
1. Geltung 
 
1.1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für Fitnessverträge des 
 TSV Oeversee von 1920 e.V. (nachfolgend: Verein) über die Nutzung des Fitnessraumes. 
 
1.2. Der Verein wird diese AGB bei jedem Vertrag hinzufügen. 
 
1.3. Mitglieder sind jene Personen, die aufgrund eines mit dem Verein abgeschlossenen Fitnessvertra-

ges zur Betretung und Benutzung des Fitnessstudios berechtigt sind. Eine Weitergabe des Trans-
ponders (Zutrittsschlüssel) oder Mitnahme andere Personen ist strengstens verboten und wird bei 
Anzeige verfolgt. 

 
2. Vertragsschluss 
 
2.1. Der Vertrag zwischen dem Verein und dem Mitglied kommt durch die Unterschrift des Mitglie-

des zu Stande. 
 
3. Leistungsgegenstand und Leistungsumfang 
 
3.1. Art und Umfang der Leistungen richten sich nach dem Fitnessvertrag sowie den angebotenen 

Leistungen. 
 
3.2. Eine Übertragung der Mitgliedschaft ist ausgeschlossen. 
 
4. Nutzung des Fitnessstudios 
 
4.1. Zutrittsgewährung ERFOLGT AUSSCHLIESSLICH ÜBER TRANSPONDER 
 
4.1.1. Jedes Mitglied ist zur Betretung und Nutzung des Fitnessraumes und deren Einrichtungen 

während der Öffnungszeiten und nach Maßgabe des Fitnessvertrages berechtigt. 
 
4.1.2. Jedes Mitglied erhält bei Vertragsschluss einen Transponder und hat somit zu den vereinbarten 

Öffnungszeiten zutritt. Es wird eine Aktivierungsgebühr nach Maßgabe des Vertrages erhoben. 
Bei Vertragsende ist der Transponder zurückzugeben. 

 
4.1.3. Der Zutritt zum Fitnessstudio ist ausschließlich mit aufrechter Mitgliedschaft möglich. 
 
4.1.4. Eine Mitnahme von Tieren ist nicht gestattet. 
 
4.1.5. Alkoholisierten Mitgliedern sowie Mitgliedern, die unter erkennbaren Einfluss von sonstigen 

Sucht- oder Betäubungsmitteln stehen, kann der Zutritt für die Dauer der Beeinträchtigung 
verweigert werden. 

 
4.1.6. Die Mitnahme von Waffen, Einnahme von alkoholischen Getränken, illegalen Sucht- und 

Betäubungsmitteln sowie nicht zugelassener leistungssteigernder Mittel in den Räumlichkeiten 
ist untersagt. 

 
4.1.7. Das Mitglied nimmt zur Kenntnis, dass Trainer, Betreuungs- und Aufsichtspersonen nicht 

während der gesamten Öffnungszeit im Fitnessstudio anwesend sind. Eine Einweisung in die 
Bedienung von Geräten oder Hilfestellung in dieser Zeit ist daher nicht möglich. 

Hygienevorschriften 
 
4.1.8. Aus hygienischen Gründen ist die Betretung und Nutzung der Trainingsgeräte und Trainings-

bereiche nur mit Sportkleidung und sauberen Sportschuhen gestattet. Das Mitglied hat des Wei-
teren ein Handtuch mitzuführen, welches auf den Einrichtungen oder Matten unterzulegen ist, 
um Schweiß von diesen fern zu halten. 
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4.1.9. Die Mitnahme oder der Verzehr von mitgebrachten Speisen ist untersagt. 
 
4.1.10. Sämtliche Bereiche des Fitnessstudios sind sauber zu halten. Abfälle sind in den dafür vorge-

sehenen Behältern zu entsorgen. 
 
4.2. Sicherheitsvorschriften 
 
4.2.1. Sämtliche Geräte dürfen nur ihrem Verwendungszweck entsprechend verwendet werden. Je-

des Mitglied ist verpflichtet, sich bei Unkenntnis vor Verwendung eines Trainingsgerätes über 
die Anwendungshinweise und Bedienungsvorschriften zu informieren und diese bei Verwen-
dung der Geräte zu beachten. Bei diesbezüglichen Unklarheiten, insbesondere vor der ersten 
Bedienung eines Gerätes ist eine Einweisung vom Verein oder dessen Mitarbeiter einzuholen. 

 
4.2.2. Sämtliche Einrichtungen, Trainingsgeräte und Trainingsbereiche sind pfleglich und schonend 

zu behandeln. 
 
4.2.3. Für mitgebrachte Sachen stehen keine Schließfächer oder sonstige Ablagekästen zur Verfü-

gung. Eine Haftung für deren Verlust ist ausgeschlossen. 
 
4.3. Unterlassen von Gefährdungen und Belästigungen 
 
4.3.1. Jedes Mitglied hat unnötigen Lärm, Belästigungen und jede Gefährdung von anderen 

Mitgliedern zu unterlassen. 
 
4.3.2. Die Anfertigung von Foto- und Videoaufnahmen anderer Mitglieder ist nur nach deren 

vorheriger Einwilligung zulässig. 
 
4.3.3. Im Falle von Verletzungen anderer Mitglieder ist jedes Mitglied angehalten, zumutbare 

Hilfeleistungsmaßnahmen zu setzen und Erste Hilfe zu leisten. 
 

Sonstiges 
 
4.3.4. Soweit es zur Einhaltung der in diesen AGB festgelegten Vorschriften erforderlich ist, um 

Gefahren vorzubeugen, Schäden zu vermeiden und abzuwehren sowie um Belästigungen und 
Beeinträchtigungen der Gesundheit anderer Mitglieder fernzuhalten, können der Verein und 
seine Mitarbeiter Verhaltensanweisung erteilen. Diesen Anweisungen ist Folge zu leisten. 
Mitglieder, die diesen Verhaltensanweisungen nicht Folge leisten, können für eine angemesse-
ne Dauer dem Fitnessraum verwiesen werden. 

 
4.3.5. Das Anbieten sowie die Abhaltung jeglicher selbstständiger Gewerbeausübung im Fitness-

raum, wie etwa entgeltlichen Coachings, Kurse oder sonstiger kostenpflichtiger Trainingsein-
heiten bedarf vorheriger individueller Vereinbarung mit dem Verein. 

 
4.3.6. Der Verein ist nicht verpflichtet, die psychische und physische Eignung eines Mitglieds zu 

überprüfen. Die gewählte Art, der Umfang und die Intensität des Trainings liegen in der Ei-
genverantwortung jedes einzelnen Mitglieds. Es wird dringend empfohlen, das Training stets 
nach den individuellen körperlichen Fähigkeiten auszurichten und bei Auftreten von Be-
schwerden die Übungen abzubrechen und gegebenenfalls einen Arzt aufzusuchen. 

 
4.3.7. Der Verein kann fallweise, unverbindlich und ohne hierzu verpflichtet zu sein, ein Beratungs-

gespräch mit Trainingsempfehlung durchführen. Allfällige Empfehlungen des Vereins und sei-
ner Mitarbeiter spiegeln die subjektive Einschätzung des Coaches wider; die Auswahl des ent-
sprechenden Trainingsprogramms obliegt stets allein dem Mitglied und liegt in dessen eigenen 
Verantwortungsbereich. Ein Beratungsgespräch kann eine ärztliche oder therapeutische Bera-
tung keinesfalls ersetzen. Auf die Abhaltung eines Beratungsgesprächs besteht kein Rechtsan-
spruch. 
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5. Öffnungszeiten 
 
5.1. Die Öffnungszeiten sind: 
 

Montag – Sonntag: 09:00 Uhr bis 22:00 Uhr 
Feiertage: geschlossen 
 
Geringfügige Änderungen der Öffnungszeiten sind zulässig, wenn sich dadurch die tägliche Öff-
nungszeit – im Vergleich zu den dem Fitnessvertrag zu Grunde liegenden Öffnungszeiten – um 
nicht mehr als eine Stunde ändert (z.B. 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr statt 07:00 Uhr bis 17:00 Uhr) und 
die wöchentliche Gesamtöffnungszeit dadurch nicht gemindert wird. Geplante Änderungen der 
Öffnungszeiten sind durch Aushang im Fitnessstudio zumindest vierzehn Tage vor Wirksamwer-
den zu verkünden. 

 
6. Entgelt 
 
6.1. Das vertraglich vereinbarte Entgelt (Mitgliedsbeitrag) ist jeweils am 1. eines Monats im Vor-

hinein zur Zahlung fällig. Der Mitgliedsbeitrag versteht sich inkl. Umsatzsteuer in der jeweiligen 
gesetzlichen Höhe. 

 
7. Vertragsdauer und (vorzeitige) Beendigung des Vertrages 
 
7.1. Der Vertrag wird für unbestimmte Zeit geschlossen. Der Vertrag kann von beiden Parteien unter 

Einhaltung einer mindestens zweiwöchigen Kündigungsfrist zum Letzten eines Monats gekündigt 
werden. 

7.2. Der Verein kann den Vertrag mit sofortiger Wirkung – auch vor Ablauf der Mindestvertragslauf-
zeit und ohne an Kündigungsfristen und -termine gebunden zu sein – kündigen, wenn: 

 
7.2.1. das Mitglied mit der Bezahlung des Mitgliedsbeitrages in Verzug ist und der ausständige Mit-

gliedsbeitrag trotz einer Nachfristsetzung von zumindest 14 Tagen nicht vollständig entrichtet 
wird; 

 
7.2.2. das Mitglied wiederholt und trotz zweimaliger erfolgloser Abmahnung erneut gegen die Vor-

schriften zur Nutzung des Fitnessstudios (Punkt 4. dieser AGB) verstößt; 
 
7.3. das Mitglied im Fitnessstudio eine gerichtlich strafbare Handlung, die nur vorsätzlich begangen 

werden kann, setzt. 
 
7.4. Das Recht beider Vertragsparteien, den Fitnessvertrag aus wichtigem Grund zu kündigen, wird 

durch diese besonderen Kündigungsmöglichkeiten weder ausgeschlossen noch beschränkt. 
 
8. Betriebsunterbrechungen 
 

Zur Sanierung, Reinigung und Reparatur des Fitnessstudios sind gänzliche Betriebsunterbrechun-
gen bis zum Ausmaß von 14 durchgängigen Kalendertagen, höchstens aber von 21 Kalendertagen 
pro Jahr möglich. Diese Betriebsunterbrechungen sind mindestens 7 Tage vorab per Aushang im 
Fitnessstudio bekanntzumachen. Ungeachtet dessen, hat der Fitnessstudiobetreiber Betriebsunter-
brechungen auf ein geringstmögliches Ausmaß zu beschränken. 

 
9. Änderung der AGB 
 
9.1. Der Verein behält sich das Recht vor, Änderungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

(AGB) vorzunehmen. 
 
9.2. Der Verein wird das Mitglied rechtzeitig vor Wirksamwerden der Änderungen davon informie-

ren. Die Verständigung kann auch per E-Mail erfolgen. 
 
9.3. Die Änderungen gelten als genehmigt, wenn das Mitglied den Änderungen nicht binnen vier Wo-

chen ab Zugang der Verständigung erkennbar widerspricht. Der Fitnessstudiobetreiber wird das 
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Mitglied gesondert darauf hinweisen, dass die Änderungen mangels rechtzeitigen Widerspruchs 
als genehmigt gelten. 

 
9.4. Eine Änderung der Punkte 3.1, 4.1.1 und 5. dieser AGB ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung des 

Mitglieds möglich. 
 
10. Schlussbestimmungen 
 
10.1. Das Mitglied hat bei Abschluss des Fitnessvertrages wahrheitsgemäße Angaben über vertragsre-

levante persönliche Daten zu machen. Das Mitglied hat dem Verein jede Änderung vertragsrele-
vanter Daten (Name, Adresse, Bankverbindung, etc.) unverzüglich bekanntzugeben. Geänderte 
Bankverbindungen können nur bei Bekanntgabe spätestens 7 Tage vor dem Fälligkeitstermin für 
das nächste SEPA-Basislastschriftverfahren berücksichtigt werden. 

 
10.2. Sind oder werden einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam, so bleibt die Gültigkeit der 

AGB im Übrigen unberührt. 
 
10.3. Es gilt deutsches Recht. Vertragssprache ist Deutsch. 
 
10.4. Gegenüber Mitgliedern, die in Deutschland keinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben 

oder nicht in Deutschland beschäftigt sind sowie gegenüber Unternehmern ist jenes Gericht aus-
schließlich örtlich zuständig, in dessen Amtsbezirk der Sitz des Vereins liegt. 
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